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FRAGEN AUS DER PRAXIS

Technik

Recht

Technik

Was Sie schon immer 
wissen wollten, . . .

Die „Fragen aus der Praxis“, die in Zusammenarbeit mit der 
Technologie-Transfer-Stelle1 der Bundesfachschule Kälte- 
Klima-Technik in Maintal/Niedersachswerfen bearbeitet wer-
den, behandeln aktuelle Fragen bzw. Probleme aus der täg-
lichen Praxis des Kälte-Anlagenbauers. Dieses Mal geht es um 
die folgenden Themen:
•  Fahrzeuge mit Fahrtenschreiber
•  Lecksuche / Dichtheitsprüfung an CO2-Anlagen
•  Welche Folgen hat der Effekt der so genannten „Kupfer-

plattierung“?
•  Wie müssen Notschalter angeordnet werden?

1  Gefördert mit Mitteln des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Arbeit und 
des Europäischen Sozialfonds

Fahrtenschreiber

Vorschriften für Fahr-
zeuge mit Anhänger
Frage: Ab welchem zulässigen 
Gesamtgewicht müssen die 
Servicefahrzeuge unseres Käl-
teanlagenbauerfachbetriebs 
mit einem Fahrtenschreiber 
ausgerüstet werden? 

Antwort: Bei gewerblich ge-
nutzten Fahrzeugen zur Güter-
beförderung mit einem zuläs-
sigen Gesamtgewicht über 3,5 t 
sind Fahrzeughalter und Fahrer 
verpflichtet, Aufzeichnungen 
über die Nutzung zu führen. 
Wird ein Anhänger mitgeführt, 
gilt diese Pflicht schon bei 
einem Gesamtzuggewicht von 
mehr als 2,8 t.
Die Dokumentation kann durch 
ein digitales Kontrollgerät (Digi-
Ko) im Neufahrzeug, durch ei-
nen früher üblichen analogen 
Tachographen oder durch hand-
schriftliche Aufzeichnungen auf 
Tageskontrollblättern erfolgen.
Eine wichtige Ausnahme für 
den Handwerker gilt in der 
Nahzone: Die Beförderung von 

Materialien und Ausrüstungen, 
welche der Fahrer zur Aus-
übung seines Berufes benötigt, 
ist im Umkreis von 50 km um 
den Firmensitz von dieser 
Pflicht freigestellt. Ist aller-
dings ein analoger oder digitaler 
Fahrtenschreiber im Fahrzeug 
eingebaut, so muss dieses Ge-
rät auch eingesetzt werden.
In den Kleintransportern mit 
zulässigem Gesamtgewicht un-
ter 3,5 t, mit denen Handwerker 
meist unterwegs sind, ist ein 
DigiKo sicherlich die Ausnahme. 
Wird allerdings ein Anhänger 
eingesetzt, ist das Gesamtzug-
gewicht von 2,8 t schnell über-
schritten. Sobald nun der 50-km-
Radius verlassen wird, sind 
Aufzeichnungen über die Nut-
zung des Fahrzeuges zu führen.
Die Fahrpersonalverordnung 
(FPersV 2) schreibt vor, dass 
die Fahrzeugbewegungen dann 
zumindest auf einem Tages-
kontrollblatt handschriftlich 
dokumentiert werden müssen. 
In diesem Fall gelten auch die 
gleichen Lenk- und Ruhezeiten 
wie für Fahrer von Fahrzeugen 
über 3,5 t.
Ein Muster für das Tageskon-
trollblatt kann von der Inter-
netseite der Bundesfachschule 
Kälte-Klima-Technik www.bfs-
kaelte-klima.de unter „Down-
loads / Gepackte Dateien“ her-
untergeladen werden.

CO2-Technik

Dichtheitsprüfung 
an CO2-Anlagen
Frage: Worauf ist bei der 
Lecksuche / Dichtheitsprüfung 
während der Inbetriebnahme 
einer Kälteanlage mit dem 
Kältemittel CO2 zu achten?

Antwort: Im Grunde genom-
men ist eine Lecksuche / Dicht-
heitsprüfung bei einer Kältean-
lage mit CO2 als Kältemittel 
genauso durchzuführen wie 
bei allen anderen Kälteanlagen 
auch. Allgemeine Informa-
tionen über die Dichtheitsprü-
fung von Kälteanlagen sind  
in der DIN EN 378 Teil 2 zu 
finden.
Die gesamte Anlage muss 
komplett oder in Teilen einer 
Dichtheitsprüfung unterzogen 
werden, entweder im Werk 
oder am Aufstellungsort. Für 
die Dichtheitsprüfung stehen 
verschiedene Techniken zur 
Verfügung, die je nach den  
Fertigungsbedingungen zum 
Einsatz kommen. Nach DIN  
EN 378 muss das Verfahren für 
die Dichtheitsprüfung von 
einem Sachkundigen (z. B. 
Kälteanlagenbauer) anerkannt 
sein. Das Ergebnis der Dicht-
heitsprüfung ist zu protokol-
lieren 3.
Weitere Angaben für die Leck-
suche / Dichtheitsprüfung fin-
det man im VDMA-Einheits-
blatt 24 243, das zur Orientie-
rung herangezogen werden 
kann, unter anderem zur Be-
wertung der Lecksuch- bzw. 
Dichtheitsprüfverfahren.
Wie führt man nun eine Leck-
suche an einer Kälteanlage mit 
CO2 als Kältemittel durch? Für 
die Lecksuche müssen spezi-
elle Montagelecksuchgeräte 
für CO2 eingesetzt werden.

Leckagen bzw. Undichtigkeiten 
findet man am häufigsten an 
Verschraubungen und Lötstel-
len aufgrund unsauberer Ar-
beit. Diese Stellen müssen nun 
intensiv mit dem Lecksuch-
gerät abgefahren werden. Auf 
den notwendigen Abstand zwi-
schen Sonde und Leck ist dabei 
zu achten, jedoch darf die Son-
de nicht verschmutzt werden. 
Besonders wichtig ist es, die 
richtige Lecksuchgeschwindig-
keit einzuhalten – nicht zu 
schnell suchen. Ein Ausatmen 
in Richtung des Messsensors 
an dem Montagelecksuchgerät 
sollte vermieden werden, da in 
der ausgeatmeten Atemluft ein 
hoher Anteil (4 %) CO2 enthal-
ten ist und dies zu Fehlern bei 
der Messung führen kann. Es 
ist daher sinnvoll, einen Mund-
schutz während der Lecksuche 
an der Anlage zu tragen.

Kupferplattierung

Säuregehalt 
im Kältemaschinenöl
Frage: Ich habe schon öfter 
davon gehört, dass ein er-
höhter Säuregehalt im Kälte-
maschinenöl zur „Kupferplat-
tierung“ führen kann. Was ist 
eigentlich die Kupferplattie-
rung und welche Schäden 
werden durch diesen Effekt 
verursacht?

Antwort: Bei dieser Erschei-
nung wird elementares Kupfer, 
beispielsweise aus den Kupfer-
rohren des Kältemittelkreis-
laufs, in das Öl gelöst. Das ge-
löste Kupfer wird durch den 
Kreislauf transportiert und an 
anderer Stelle, meist auf me-
chanisch hoch beanspruchten 
Metallteilen aus Stahl (Kolben, 
Ventilplatten), abgelagert. Dies 
führt insbesondere an Maschi-
nenteilen mit engen Passungen 
zu Störungen. 

2  Verordnung zur Durchführung des Fahr-
personalgesetzes (Fahrpersonalverordnung- 
FPersV) vom 27. Juni 2005; BGBl I S. 1882

3  Protokolle siehe KForm 2006, die Formu-
lar-CD
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Normen + 
 Richtlinien

Folgende Probleme können 
auftreten:
•  Festfressen von Lager-

flächen
•  Verstopfung von Ölaustritts-

bohrungen
•  undichte Druckventile
Kupferplattierung tritt bei star-
ker Versäuerung des Öls auf und 
wird begünstigt durch erhöhte 
Feuchtigkeit im System, Verun-
reinigungen verschiedener Art 
und nicht zuletzt eine Ölalterung 
durch Sauerstoff.
(Quelle: Produktunterlagen 
Fuchs Kältemaschinenöle)

DIN�EN�378

Anordnung 
der Notschalter
Frage: Wo müssen bei Kälte-
anlagen, die in Maschinen-
räumen aufgestellt sind, die 
Notschalter angeordnet wer-
den?

Antwort: Die Ausrüstung von 
Maschinenräumen ist in der 
Norm DIN EN 378-3 „Sicher-
heitstechnische und umwelt-
relevante Anforderungen – 
Aufstellungsort und Schutz 
von Personen“ geregelt.
Die aktuell gültige DIN EN 378-3 
(2000-09) sieht im Abschnitt 5.1 
vor:

  „Zum Abschalten der Kälte-
anlage ist außerhalb des be-
sonderen Maschinenraumes 
und in der Nähe seiner Tür 
eine Fernabschaltung vorzu-
sehen.“

Dabei ist nach Abschnitt 6.1.1 
die Stromversorgung für eine 
Kälteanlage so einzurichten, 
dass sie unabhängig von der 
Stromversorgung für andere 
elektrische Betriebsmittel (Be-
leuchtung, Lüftungssysteme, 
Alarm- und Sicherheitseinrich-
tungen) abgeschaltet werden 
kann.
Die Neufassung der DIN EN 
378-2, die voraussichtlich An-
fang 2007 in Kraft tritt, wird zur 
oben zitierten Fernabschaltung 
noch weiter gehen und kon-
kreter auf den Notschalter Be-
zug nehmen.
Im Entwurf 2003-10 wird da-
nach gefordert:
  „Zum Abschalten der Kälte-

anlage ist außerhalb des 
Maschinenraumes und in 
der Nähe seiner Tür eine 
Fernabschaltung vorzuse-
hen. Ein Schalter mit glei-
cher Funktion ist an einer 
geeigneten Stelle innerhalb 
des Raumes vorzusehen.  
Die Schalter müssen den 
Anforderungen an Notschal-
ter nach EN 418 4 und 
EN 60204-1 5 entsprechen.“ 

Weitere Auskünfte zu diesen und weiteren Fragen erteilt die 
Technologie-Transfer-Stelle der Bundesfachschule Kälte-Klima-
Technik in Maintal gerne unter der Rufnummer (0 61 09) 69 54 26 
oder per E-Mail unter tts@bfs-kaelte-klima.de

4  DIN EN 418 (1993-01) „Sicherheit von Ma-
schinen; NOT-AUS-Einrichtungen, funktio-
nelle Aspekte; Gestaltungsleitsätze“

5  DIN EN 60204-01; VDE 0113-1: 1998-11 „Si-
cherheit von Maschinen – Elektrische Aus-
rüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine 
Anforderungen“


